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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-198/01 R [III] 

Artikel 104 § 2 der Verfahrensordnung des 
Gerichts sieht vor, dass ein Antrag auf 
einstweilige Anordnung die Umstände an
führen muss, aus denen sich die Dring
lichkeit ergibt; ferner ist die Notwendigkeit 
der beantragten Anordnung in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht glaubhaft zu ma
chen (Fumus boni iuris). Diese Vorausset
zungen sind kumulativ, so dass ein Antrag 

auf Aussetzung des Vollzugs zurückzuweisen 
ist, wenn eine von ihnen nicht erfüllt ist. Der 
Richter der einstweiligen Anordnung nimmt 
gegebenenfalls auch eine Abwägung der 
bestehenden Interessen vor. 

(vgl. Randnr. 26) 
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